
Du bist in den letzten Zügen deiner Ausbildung? Dann drücken wir dir fest die 
Daumen für die Abschlussprüfung. Und gratulieren dir jetzt schon mal. Bald bist du 
eine ausgebildete Fachkraft. Mit dem Berufsabschluss in der Tasche öffnen sich  
noch mal neue Wege. 

Wir sind die Gewerkschaftsjugend. Wir vertreten deine Interessen in der Ausbildung 
und auch danach. Unsere Aufgabe ist es, dich zu begleiten, zu beraten und zu unter- 
stützen. Damit auf den letzten Metern nichts mehr dazwischen kommt, findest du hier 
ein paar Empfehlungen von uns. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, 
kannst du dich jederzeit an uns wenden! Und wir bleiben auch im Anschluss an deine 
Ausbildung an deiner Seite.

Voraussetzungen für die 
Abschlussprüfung
Wenn sich deine Ausbildung so gestaltet hat, wie es vorgeschrieben ist, dürfte einer erfolg-
reichen Abschlussprüfung nichts im Wege stehen. Die Zulassung zur Prüfung ist davon ab-
hängig, ob du die Zwischenprüfung erfolgreich bestanden hast. Es ist auch möglich, dass die 
Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführt wird. Der erste 
Teil der Abschlussprüfung hat dann den Charakter einer Zwischenprüfung. Zur Abschlussprü-
fung muss dein vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Berichtsheft vorliegen. Wenn  
du unter Prüfungsstress leidest, kann dir vielleicht ein entsprechendes Seminar deiner Gewerk- 
schaftsjugend helfen. Aktuelle Angebote findest du auf unserer Website.

Freistellung vor Prüfungen
Für die Teilnahme an der Zwischenprüfung, Abschlussprüfung oder Wiederholungsprüfung 
musst du von deinem Betrieb freigestellt werden. Deine Ausbildungsvergütung wird für 
diese Zeit weitergezahlt. Bist du noch unter 18 Jahre alt, bekommst du auch den Tag vor der 
Prüfung frei und mit acht Stunden voll auf die Arbeitszeit angerechnet. Dies gilt nicht für  
die Zwischenprüfung. Wenn du über 18 Jahre alt bist, sieht das Gesetz eine Freistellung nur für  
die Prüfung vor. Es kann also sein, dass du im Anschluss in den Betrieb musst. Tarifverträge 
bieten hier Vorteile, denn da hat die Gewerkschaft in einigen bessere Freistellungsregelungen 
durchgesetzt.

Fast 
geschafft?
Tipps und Infos rund um  
dein Ausbildungsende
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Dein Netzwerk 
für die Ausbildung



Ausbildungszeugnis
Am Ende deiner Ausbildung hast du Anspruch auf ein betriebliches Ausbildungszeugnis. Dieses  
kann „einfach“ oder „qualifiziert“ sein. Das „einfache Zeugnis“ enthält Angaben zu deiner 
 Person sowie über Art, Dauer und Ziel deiner Berufsausbildung und deine erworbenen Fähig-
keiten und Kenntnisse. Das „qualifizierte Zeugnis“ beinhaltet darüber hinaus noch Bewertun- 
gen: Angaben über dein Verhalten, deine Leistungen und deine besonderen fachlichen Fähig-
keiten. Wünschst du die Ausstellung eines qualifizierten Zeugnisses, musst du dies ausdrück- 
lich verlangen. Und das solltest du auch. 

Zeugnisse müssen wohlwollend formuliert sein, um dich beim beruflichen Fortkommen nicht 
zu behindern. Deshalb werden Zeugnisse sprachlich positiv formuliert. Aber nicht alles, was 
sich gut anhört, ist auch eine gute Bewertung. Es gibt eine sogenannte Zeugnissprache, die 
zum Teil ganz andere Dinge aussagt, als du vielleicht vermutest. Bist du dir mit deinem Zeug-
nis nicht sicher, kannst du es jederzeit kostenlos bei deiner Gewerkschaft checken lassen, 
wenn du Mitglied bist.

Weiterbildung
In der Ausbildung und als ausgebildete Fachkraft gibt es die Möglichkeit, dich bei voller Be- 
zahlung für eine Weiterbildungsmaßnahme freistellen zu lassen. Das nennt man Bildungsurlaub.  
Leider gibt es dazu in jedem Bundesland andere Regelungen. Konkrete Informationen dar-
über erhältst du bei deiner Gewerkschaft. Dort kannst du dich auch direkt nach dem gewerk-
schaftlichen Seminarangebot erkundigen. Es umfasst jede Menge Seminare zu den unter-
schiedlichsten Themen. Und diese sind in der Regel für Gewerkschaftsmitglieder kostenfrei.

Betriebsrat (BR)/Personalrat (PR) 
Der Betriebs- bzw. Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten im Betrieb: Er wird 
alle vier Jahre neu gewählt. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Gesetze, Verordnungen,  
Tarifverträge und andere Schutzbestimmungen zugunsten der Beschäftigten und Auszubilden- 
den eingehalten werden. Darüber hinaus haben Betriebs- und Personalräte Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte in personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Sie können  
also eine ganze Menge erreichen. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist dabei 
die Interessenvertretung speziell für Auszubildende und junge Beschäftigte.

Übernahme
Übernahme bedeutet, dass du nach Beendigung deines Ausbildungsverhältnisses als Fach-
arbeiter*in in deinem Betrieb weiterbeschäftigt wirst. Leider gibt es eine gesetzliche Über-
nahmegarantie nur für Jugend- und Auszubildendenvertreter*innen. Aber in vielen Branchen 
existieren tarifvertragliche Vereinbarungen. Diese umfassen häufig sowohl die Fristen, innerhalb  
derer dein*e Arbeitgeber*in dich darüber informieren muss, ob eine Übernahme geplant ist, 
als auch die konkreten Übernahmefristen. Hier reicht die Bandbreite von sechs Monaten bis 
unbefristet. 

Wenn du weißt, dass du von deinem Betrieb nicht übernommen wirst, oder unsicher bist, 
musst du dich drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildung bei deiner lokalen 
Agentur für Arbeit arbeitsuchend melden. Das geht persönlich, telefonisch und auch online. 
Nur so vermeidest du Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld.

Einstiegsgehalt
Was nach deiner Ausbildung als Einstiegsgehalt bezahlt werden sollte und inwiefern dieses 
auch variieren kann, kann dir deine zuständige Gewerkschaft sagen. Über diese erhältst du 
übrigens auch viele weitere Infos und Hilfestellungen zum Einstieg in den Job.

SOLIDARITÄT 
GEHT IMMER!

Wir sind die DGB-Jugend – dein Netzwerk für die Ausbildung 

Als Gewerkschaftsjugend machen wir uns stark für eine gute Aus-
bildung, faire Arbeitsverhältnisse und eine gerechtere Gesellschaft. 
Wir informieren dich über alles rund um deine Ausbildung. Wir be-
raten dich bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Wir stärken dir 
den Rücken bei der Durchsetzung deiner Rechte. Und wir arbeiten 
daran, die berufliche Ausbildung moderner und besser zu machen. All  
das machen wir am liebsten mit dir zusammen. Du kannst bei uns 
 aktiv werden. Denn je mehr Gewerkschafter*innen wir sind, desto 
mehr können wir erreichen. Du hast Lust, dabei zu sein? Wir freuen 
uns auf dich! Sprich oder schreib uns einfach an.

jugend.dgb.de
instagram.com/dgbjugend
facebook.com/jugend.im.dgb

Fragen? Probleme?  
Stress in der Ausbildung oder der Berufsschule?

Dr. Azubi steht dir jederzeit und überall zur Verfügung – unbürokratisch,  
anonym und kostenlos. In unserem Beratungsforum speziell für Aus - 
zubildende stellst du deine Frage an Dr. Azubi und bekommst schnellst- 
möglich eine Antwort. Gleichzeitig kannst du auch die Fragen ande- 
rer Auszubildender lesen und dir die entsprechenden Antworten an- 
schauen: dr-azubi.de


